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Verteilungsplan 
 
 
 

Die Sammlung betrieblicher Vorschriften ist 
 
 
(1) je einmal zuzuteilen: 

§ Landesbevollmächtigter für Bahnaufsicht des Freistaates Thüringen ● 
§ Eisenbahnverkehrsunternehmen 
§ Zugleiter der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 
§ beteiligte Fahrdienstleiter der DB AG 
§ sonstige beteiligte Fachdienste der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 
§ für die Rennsteigbahn GmbH & Co. KG  tätige Dritte, soweit erforderlich 
§ zuständige Dienststellen der Bundespolizei  
 
 

(2) persönlich zuzuteilen: 
 

§ Mitarbeiten mit Leitungs- und Überwachungsfunktionen 
§ Mitarbeitern, die Fahrpläne und Bauanordnungen erstellen 
§ Zugpersonal                                                                                                      ● 

 
(3) zugänglich zu machen: 
 

§ allen übrigen im Betriebsdienst tätigen Beschäftigten 
§ Lehrkräfte im Bahnbetrieb 

 
 
 

Es obliegt der Betriebsleitung der infrastrukturnutzenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), ihren im Fahrdienst tätigen Mitarbeitern, diese 
SbV zuzuteilen bzw. zugänglich zu machen.  
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Berichtigungen 

 
 

Lfd. Nr. der 
Berichtigung 

Bekanntgegeben 
durch 

Gültig 
vom ........an 

Berichtigt  
am 

 
durch 

1  01.03.2004  eingearbeitet 

2 Neuherausgabe 01.02.2008  eingearbeitet 
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Vorbemerkungen 

 
 
(1) Für den Betriebsdienst auf den Strecken der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 

gelten folgende Vorschriften: 
 
a) Eisenbahnbahn – Bau- und Betriebsordnung (EBO)    
b) Gemeinsames Signalbuch (SB) – DS/DV 301  
c) Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene  Eisenbahnen (FV-NE)   
d) Vorschriften für die Bedienung der Signalanlagen für Nichtbundeseigene 

Eisenbahnen (SIG-VB-NE)   
e) Bremsen im Betrieb bedienen, prüfen und warten (DS 915 01 der DB AG)  
f) Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (Buvo-NE) 
g) Sicherheitstechnische Maßnahmen nach Freiwerden gefährlicher Güter 

veranlassen (DB Rili 424)  
h) Dienstanweisung für Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen – 

Nichtbundeseigene Eisenbahnen (DMV-NE) 
i) Unfallverhütungsvorschriften VBG 11 - Schienenbahnen (UVV) 
j) Unfallverhütungsvorschrift VGB 38a - Arbeiten in Bereich von Gleisen  
k) Telekommunikationsanlagen im Bahnbetrieb bedienen (DB Rili 481)  
l) Zugbeeinflussungsanlagen bedienen (Rili 483) 
m) Eisenbahnführerscheinrichtlinie (VDV-Schrift 753 vom 01.08.02) 
n) VDV-Schrift 755  -  Streckenkenntnisrichtlinie  - ● 

 
 
(2) Für den Betriebsdienst auf angrenzenden Anschlussbahnen gilt die Verordnung  

über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA) und die vom 
Anschlussbahnleiter herausgegebenen Anweisungen für die Bedienung. Soweit   ●  

      die Bestimmungen von denen der Vorschrift zu (1) abweichen, sind sie in die SbV   
      aufgenommen. 
 
(3) Die Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) enthält die für den Betriebsdienst  
      vom Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) zusätzlich zu den Vorschriften nach (1) 
 herausgegebener Bestimmung.                                                                              
 
(4) Der Inhalt der Sammlung ist in Teil A und B gegliedert. 
 
(5) Die Zusatzbestimmungen sind innerhalb der Abschnitte in der Reihenfolge der  

Paragrafen der FV-NE und der übrigen Betriebsvorschriften sowie der Ziffern der  
ESO und der Ausführungsbestimmungen des SB, bez. der Paragrafen der 
DS/DV 301 geordnet.    
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I. Zusätzliche Bestimmungen zur FV-NE 
 

1. Allgemeines 
 

Zusätzliche und vorübergehende Bestimmungen 
Zu FV-NE § 1 (3) 

 
Bestimmungen, die vorübergehende Bedeutung haben oder die bis zu ihren  
Aufnahmen in die SbV angeordnet werden, werden schriftlich als „Betriebliche 
Anordnungen“ oder bei Bauarbeiten als „Betriebs- und Bauanweisung (Betra)   
bekannt gegeben.  
 
Ein Auftragbuch wird beim Zugleiter Bf Rennsteig geführt.  
Zusätzlich befindet sich ein Auftragsbuch im Melderaum Ilmenau für das   
Fahrpersonal.  
 
Triebfahrzeugführern werden vorübergehende Besonderheiten durch das   
wöchentliche herausgegebene „Verzeichnis der vorübergehenden Langsam-  
fahrstellen und anderen Besonderheiten (La)“ bekannt gegeben.  
 
 
Bestimmungen für den elektrischen Bahnbetrieb 

Zu FV-NE § 1 (4) 
 
(1) Für Streckenabschnitte, die elektrisch betrieben werden, gelten die „Besonderen  

Bestimmungen für den elektrischen Bahnbetrieb“ (SbV Teil A IV b). Die 
überspannten Gleise sind im Teil B I der SbV beziehungsweise in den Örtlichen 
Richtlinien zur KoRil 408 benannt. 
 

(2) Das beteiligte Betriebspersonal der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG muss mit den 
besonderen Gefahren, die von den Anlagen des elektrischen Zugbetriebes 
ausgehen, vertraut sein. 

 
(3) Für den genannten Personenkreis gelten deshalb die „Besonderen    
   Bestimmungen für den elektrischen Bahnbetrieb“ (SbV Teil A IV b). 
 
(4) Die Betriebsbediensteten, die auf elektrisch betriebenen Strecken Dienst leisten, 

müssen über die Anlagen des Zugbetriebes, ihrer Aufgaben entsprechend, 
unterwiesen sein. Sie müssen die Gefahren der unter Spannung stehenden 
Anlagen kennen und in der Lage sein, offensichtliche Schäden und 
Unregelmäßigkeiten zu erkennen und zu melden. Das Thema ist mindestens alle 4 
Jahre im Fortbildungsunterricht zu behandeln. Die Unterweisung und Fortbildung ist 
aktenkundig zu machen. 
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Befähigung der Betriebsbediensteten 

                 
                                                                                                               Zu FV-NE § 2 (4) 
 

Bevor ein Betriebsbediensteter erstmals im Betriebsdienst eingesetzt wird,  
    müssen die erforderlichen Fähigkeiten zum Abschluss der Ausbildung von dem EBL    
     festgestellt worden sein. Die erforderlichen Kenntnisse müssen in der  
 Verwendungsprüfung nachgewiesen werden, die der EBL oder ein von ihm   
     beauftragter Bediensteter abnimmt. 

 
●  Bevor ein Stellwerkswärter oder Zugleiter erstmals oder nach größeren Änderungen 
●  seine Tätigkeit selbstständig ausüben darf, muss er die Befähigung durch eine 
 praktische Prüfung an Ort und Stelle vorm EBL oder einem vom EBL beauftragten 

Bediensteten nachweisen. 
 
 

Prüfen der Uhrzeit 
                                                                                                               Zu FV-NE § 2 (7) 

 
Die Betriebsbediensteten überprüfen den richtigen Gang ihrer Uhr und Dienstuhr 
mindestens zu jedem Dienstanfang. 
 
 
Begriffserklärungen 

Zu FV-NE § 3 (14) u. (15) 
 

Eine Übersicht über die Zuglaufmeldestellen und Zuglaufstellen auf den Strecken der 
Rennsteigbahn GmbH & Co. KG ist in der SbV Teil B Anlage 2 aufgestellt. 
 
 
Kleinlokomotiven 

Zu FV-NE § 3 (19) 
 

Kleinlokomotiven sind Lokomotiven mit einer Motorleistung bis 480 kW (650 PS).  
 
 
Kleinwagen 

 
Zu FV-NE § 3 (21) 

 
● Kleinwagen dürfen nur Anhänger befördern, die mit wirkender Druckluftbremse 
 ausgerüstet sind. Im Störungsfall der Druckluftbremse des Anhängers darf mit  

10  km/h bis zum nächsten Bahnhof gefahren werden. Für den Betrieb der 
 Kleinwagen auf den Steilstrecken der RBG gilt die „Richtlinie für den Betrieb auf 
 der Steilstrecke Stützerbach – Schleusingen der Rennsteig GmbH & Co. KG“. 

 
Regelfahrzeuge dürfen von Kleinwagen nur als Rangierfahrt oder als Sperrfahrt mit 
Schrittgeschwindigkeit und nur dann bewegt werden, wenn der Kleinwagen mit 
besonderen Kuppelstangen ausgerüstet ist. 
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Kleinwagen sollen nach Absprache mit den zuständigen 
 
                                                 Zugleiter 
 
 
in Stumpf- oder betrieblich genutzten Abstellgleisen abgestellt  werden. Der Führer 
des Kleinwagens muss diese durch: 

 
 

§ Aufstellen einer Wärterhaltscheibe (Signal Sh 2) und 
§ Stellen der Weiche in abweisender Stellung gegen Anfahren sichern, sofern  
    keine betrieblichen Gründe dagegensprechen. 

 
 

Einteilung der Züge 
Zu FV-NE § 4 (4) 

 
Die Einteilung der Züge in Zugarten und Zuggattungen geht aus der DA-
Fahrplanbearbeitung (SbV Teil A IV c) hervor. 
 
 
Fahrplanunterlagen 

Zu FV-NE § 5 (2) 
 

Die mit einem  
 
               Zugleiter 
 
besetzten Betriebstellen werden mit Bild- und Buchfahrplänen ausgestattet. Das 
Zugpersonal erhält Buchfahrpläne. Die Verteilung an das Zugpersonal obliegt der 
Betriebsleitung des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens. 
 
Die Buchfahrpläne sind aufgeteilt in den Fahrplan für Regelzüge und in den 
Vergleichsfahrplan für Sonderzüge. 
 
Die in den Fahrplänen verwendeten Abkürzungen der Zuggattungen siehe DA-
Fahrplanbearbeitung (SbV Teil A IV c). 
 
 
Bahnhofsfahrordnung 

Zu FV-NE § 5 (4) 
 

Die Fahrordnung der Züge auf den Bahnhöfen regelt der 
 
             Zugleiter. 
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Merktafel 
Zu FV-NE § 5 (8) 

Die  
 
         Zugleiter und                                 
         Örtlichen Betriebsbediensteten        
 
führen auf regelmäßig besetzten Betriebsstellen eine Merktafel. 
 
Zu den sonstigen betrieblichen Hinweisen, die auf der Merktafel bekannt gegeben 
werden, gehören insbesondere: 
§ Betriebliche Anordnungen und Bauanordnungen 
§ Züge mit Lü-Sendung 
§ Ausfall der technischen Sicherung an Bahnübergängen und  
§ Anordnungen und Aufträge über Ausstellen von schriftlichen Befehlen. 
 
Erledigte Aufträge werden durchgestrichen. 
 
 
Fahrdienstliche Unterlagen der Betriebsstellen und Triebfahrzeuge 

Zu FV-NE § 6 (1) 
 

●       Es werden die „Meldebücher für den  
●   Zugleiter“ nach Anlage 1 und  
●   Anlage 2 zur SBV Teil A geführt 
 
 
                                                                                                                Zu FV-NE § 6 (2) 

 
Das  „Fernsprechbuch für           
   Zugleitbetrieb“ wird jedem  

   Triebfahrzeug zugeordnet. Die 
   Zuglaufmeldungen sind    
   entsprechend dem Vordruck    
   einzutragen. 
 
 
 

Zu FV-NE § 6 (3) 
 
●   Auf dem Dienstposten „Zugleiter Rennsteig“ ist ein Fernsprechbuch zu führen.      
     Besonderheiten sind, soweit erforderlich, in der SbV Teil B geregelt. 
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2. Fahrdienst auf den Betriebstellen 
 
 

Leitung und Überwachung des Fahrdienstes 
Zu FV-NE § 7 (1) 

 
Die Sorge für die Einhaltung der Betriebsvorschriften und für die Unterrichtung der 
Mitarbeiter obliegt dem örtlichen Betriebsleiter. 
 
 
Reisendensicherung 

Zu FV-NE § 7 (5) 
 

Die Sorge für die Sicherung ein- und aussteigender Reisender beim Überschreiten  
der Gleise obliegt dem Zugpersonal. Die Reisendensicherung erfolgt durch das  
Zugpersonal des zuerst einfahrenden Zuges bis zu dessen Abfahrt. Dazu sind die  
Reisenden örtlich durch das Zugpersonal zu warnen.  
  
 
 
Fahrdienstliche Aufträge und Meldungen 

Zu FV-NE § 8 (2), Anlage 9   
 

Die fahrdienstliche Verständigung auf den Strecken der Rennsteigbahn GmbH & Co. 
KG erfolgt nach der „Dienstanweisung Kommunikation“ der  
Rennsteigbahn GmbH & Co. KG (SbV Teil A IV a). 
 
 

Zu FV-NE § 8 (3) 
 

Ein fahrdienstlicher Auftrag muss für jeden Einzelfall besonders erteilt und darf nicht 
allgemein im Voraus oder bedingt gegeben werden. 
 
Zugmeldungen         Zuglaufmeldungen                                   
 
werden durch das vorangestellte Wort 
 
„Zugmeldung“        „Zuglaufmeldung“            
begonnen. 
 
Jede Wiederholung ist einzuleiten, durch die Worte „ Ich wiederhole“. Die Richtigkeit 
ist durch das Wort „Richtig“ zu bestätigen. 
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Zugmeldungen         Zuglaufmeldungen   
  
und andere fahrdienstliche Meldungen werden auf dem 
Zugmeldefernsprecher         über Mobiltelefon oder                  ●                      
   Zuglauffernsprecher  
 an den 
 

     Fahrdienstleiter                Zugleiter              
 
 abgegeben. 
 

Zu FV-NE § 8 (5) 
 
   Zuglaufmeldungen sind durch den  
      Zugführer in das 
   „Fernsprechbuch für Zugleitbetrieb“ 
   einzutragen. Wird ausnahmsweise 
   kein Fernsprechbuch geführt, ist  
   die Zuglaufmeldung auf der  
   Rückseite des Befehlsvordrucks 
   einzutragen. Der Befehlsvordruck 
   ist auf der Vorderseite mit der  
   Zugnummer, dem Datum und der  
   Unterschrift zu versehen. 
 
   Der Zugführer trägt dann eine  
   Ankunftsmeldung in der Form 
   „... (Uhrzeit) an Zlr ... (Name des Zlr): 
   
   ... (Zugnummer) in ...(Name der Zlmst)“ 
 
   und eine Fahrerlaubnis in der Form 
   „von Zlr ... (Name des Zlr) 
   ... (Zugnummer) darf ... Uhr bis... 
   fahren“ auf der Rückseite  
   des Befehlsvordruckes unter Hinzu- 
   setzung seines Namenszeichens ein. 
 
●      Verkehrt auf der Zugleitstrecke Ilmenau -  
●   Rennsteig – Themar nur ein Zug,     
●       wird für das Fahren im Abschnitt 
●       von Ilmenau bis Ilmenau Bad zugelassen, 
●   dass nur das Zugmeldebuch nach  
●   Anlage 3 zur SbV Teil A geführt wird. 
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Schriftliche Weisungen an Züge 

Zu FV-NE § 9 (1) 
 

       Verschiedene Befehle an eine Zug- oder Sperrfahrt dürfen zusammen auf einem 
Befehlsvordruck erteilt werden, wenn diese vom Triebfahrzeugführer in der im 
Vordruck angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden können; ansonsten sind 
mehrere Vordrucke zu verwenden. Diese sind fortlaufend zu nummerieren (z.B. 
„Vordruck 1 von 3 Vordruck(en)“) und auf dem letzten Vordruck ist zu 
unterschreiben. 
Namen von Betriebsstellen dürfen nur wie im Buchfahrplan abgekürzt werden. 
 
Wenn sich der Betriebsbedienstete, dem der Befehl diktiert wurde, an einem 
anderen Ort befindet als der Fahrdienst- bzw. Zugleiter, so sind auf dem unteren 
Abschnitt des Befehls vom Fahrdienst- bzw. Zugleiter und von diesen Bediensteten 
beide Orte einzutragen und zwar der Dienstort des Fahrdienst- bzw. Zugleiters 
zuerst und unter einem Bruchstrich der Ort, an dem sich der Bedienstete, der den 
Befehl erhält, befindet. 
 
Bei der Verwendung von Schiebelokomotiven erhält der Triebfahrzeugführer des 
schiebenden Fahrzeugs eine Ausfertigung des Befehls. 
 
Der  
 
         Zugleiter             
 
vermerkt auf dem Stamm die Übermittlungsart. 
 
 

Zu FV-NE § 9 (2) 
 

 Erledigte Befehle sind durchzukreuzen und wegzulegen. Der Zugführer muss  
 seine Ausfertigung der Befehle bis nach Abschluss der Zugfahrt bei seinen  
 Unterlagen aufbewahren.     

 
 
 Meldungen nach dem Zugleitverfahren 

Zu FV-NE § 10 (1 – 4) 
 

      Zuglaufmeldungen sind gemäss Fahr- 
plan oder schriftlichen Befehl abzugeben. 
Soweit erforderlich, können zusätzlich 
Fahrwegsicherungsmeldung und  
Rangiererlaubnisanfrage vorgeschrieben 
sein. 
Die regelmäßig abzugebenden Zuglauf- 
meldungen sind in der SbV Teil B  
 Anlage 2 tabellarisch dargestellt   
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Zu FV-NE § 10 (5) 
 
Rangiererlaubnis 

Für Züge, die nach der Ankunft auf einer 
Zuglaufstelle rangieren müssen, enthält 
Teil B Abschnitt I der SbV nähere 
Weisungen. 
 
Muss rangiert werden, so ist die  
Rangiererlaubnis durch den jeweiligen  
Triebfahrzeugführer beim Zugleiter  
einzuholen. Die  
Rangiererlaubnisanfrage lautet:   
„... (Name der Zuglaufstelle). Darf  
Zug ... (Nr.) / Rangierabteilung 
rangieren?“ 
 
Die Rangiererlaubnis lautet: „ Rangieren 
in ... (Name Zlfst) erlaubt“  
Das Beenden des Rangierens ist vom  

        Triebfahrzeugführer dem Zugleiter mit        
                                                                         dem Wortlaut „... (Name der   
                                                                         Zuglaufstelle):  Rangieren beendet,  
                                                                         Hauptgleise frei“ bzw. „... (Name der  
                                                                         Zuglaufstelle): Rangieren beendet,   
                                                                         Gleis(e)...(Nr.) besetzt“ zu melden. 

 
 

Zu FV-NE § 10 (6) 
 

 bleibt frei 
 

Zu FV-NE § 10 (7) 
 

 Legt der Zugleiter für einen Zug eine 
neue Zuglaufmeldestelle fest, verlegt  

●                                                                        oder hebt er eine Zuglaufmeldung auf, so 
●                                                                        ist dem Zugpersonal dieses durch 
●                                                                        schriftlichen  Befehl bekannt zu geben. 

 
 

Meldebuch für den Zugleiter 
Zu FV-NE § 11 (1) 

 
●  Der Zugleiter führt die „Meldebücher für 
●  den Zugleiter“ nach Anlage 1 und 
●  Anlage 2 zur SbV Teil A. 
 . Das „Meldebuch für Zuglaufmeldungen“  

 ist im Zug auf dem Triebfahrzeug 
mitzuführen. 
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Zu FV-NE § 11 (2) 

 
   Die „Meldebücher für den Zugleiter“ ● 
   nach Anlage 1 oder Anlage 2 zur  ● 
   SbV Teil A bzw. das Zugmeldebuch ● 
 

werden bei durchgehendem Dienst täglich um 24.00 Uhr, bei unterbrochenem Dienst 
nach Dienstschluss durch einen Schwarzstrich abgeschlossen. Der neue Tag wird 
darunter auf einer besonderen Zeile vorgetragen. 
 
 

Zu FV-NE § 11 (3) 
 

Meldungen größeren Umfangs können über den ganzen Spaltenbau des 
 
    Die „Meldebücher für den Zugleiter“     ● 
   nach Anlage 1 oder Anlage 2 zur          ●   
   SbV Teil A bzw. das Zugmeldebuch   ●  
hinweg geschrieben werden. 
 
 
Prüfung des Fahrweges 

Zu FV-NE § 14 (1) 
 

Der Durchrutschweg zwischen dem Gefahrpunkt und dem gewöhnlichen   
Halteplatzes des Zuges, gekennzeichnet durch Signal So 8, beträgt bei einer 
Einfahrgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h 15 m. 
 
 

Zu FV-NE § 14 (4) 
 

Bleibt offen 
 

Zu FV-NE § 14 (5) 
 

Ein Einfahrgleis ohne selbsttätige Gleisfreimeldeanlage ist sofort durch Anbringen 
von Hilfssperren an den Fahrstraßenhebeln zu sichern, wenn das Gleis 
voraussichtlich 10 min oder länger besetzt bleibt. 
 

   Näheres ist in der SbV Teil B I  
   bestimmt. 
 
 
 

Weichen, Gleissperren und Sperrsignale, Signalabhängigkeit 
Zu FV-NE § 15 (1) 

 
Wegen der Bedienung und Prüfung der Signal- und Sicherungsanlagen siehe      
SIG-VB-NE. 
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Zu FV-NE § 15 (2) 

 
Handweichen unter Abhängigkeit eines Stellwerkes sind zusätzlich im weißen Feld 
des Hebelgewichtes durch ein schwarzes W gekennzeichnet. 
 

 
            Zu FV-NE § 15 (3) 
 
  Näheres ist in der SbV Teil B Abschnitt I 
  geregelt 
 

 
Zu FV-NE § 15 (4) 

 
Alle Weichen in Hauptgleisen sind bei Zugfahrten durch Handverschluss zu sichern.  

   
 
            Zu FV-NE § 15 (5) 
 

Die Ersatzschlüssel werden beim Zugleiter unter Siegelverschluss aufbewahrt. 
 
 

Zu FV-NE § 15 (10) 
 
   Zugführerschlüssel für unbesetzte  
   Betriebsstellen werden in den  
   Einsatzstellen Ilmenau und  
   Schleusingen unter Verschluss    
   aufbewahrt.  
 
 

Verhinderte Ein- oder Durchfahrt 
      

Zu FV-NE § 17 (1) 
 

Stehen der Durchfahrt oder der Einfahrt 
eines Zuges auf einer Zuglaufstelle 
Hindernisgründe entgegen, (z.B. 
Rangierarbeiten, Bauarbeiten), so ist für 
den Zug durch Befehl „Halt an der 
Trapeztafel“ und „Zuglaufmeldung“ 
anzuordnen. 
 

  Die Einfahrt erfolgt anschließend  
   auf Signal Zp 6.  

 
Der Zugführer des nun einfahrenden 
Zuges gibt die Ankunftsmeldung für den 
Zug ab und holt sich  erforderlichenfalls 
die Fahrerlaubnis ein. 
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Einfahrt in besetzte Gleise 
         Zu FV-NE § 17 (3) 

 
Über die ausnahmsweise Einfahrt in ein Gleis, das nicht auf seiner ganzen Länge frei 
ist, ist ein Zug durch schriftlichen Befehl Nr. 9 zu verständigen. 
 
 
Verständigung von Schrankenposten 

Zu FV-NE § 18 (1) 
 

Schrankenwärter werden durch die fernmündliche Ankündigung der Ab- und 
Durchfahrtszeit der Züge an der vorgelegenen Betriebstelle durch den zuständigen 
 
     Zugleiter 
 
verständigt.    
 
 
Verständigung bei Unregelmäßigkeiten 

Zu FV-NE § 19 (1) 
 

Bei Unregelmäßigkeiten ist sofort der zuständige  
 
         Zugleiter 
zu verständigen. 
 
 
Kreuzungen und ihre Verlegung 

Zu FV-NE § 20 (2) 
 

Kreuzungen sind auf Bahnhöfen möglich, die in der SbV Teil B I dafür zugelassen 
sind. 
Auf Bahnhöfen mit höhengleichen Bahnsteigzugängen ist stets der Fahrplan derart 
zu gestalten, dass jener Zug, der in seinem Fahrweg den Bahnsteigzugang kreuzt, 
als erster einfährt. 
Ist dies nicht möglich, enthält  Teil B der SbV Weisungen zur Reisendensicherung. 

 
 

Zu FV-NE § 20 (3) 
 

Bleibt offen 
 

Zu FV-NE § 20 (4) 
 

Bleibt offen 
Zu FV-NE § 20 (5) 

 
Zur Reisendensicherung gibt der zuerst einfahrende Zug am Bahnsteiganfang das  
Achtungssignal (Zp 1). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird ab   
Bahnsteiganfang auf 30 km/h festgelegt.    
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Überholungen und ihre Verlegung 

Zu FV-NE § 21 (2) 
 

Bahnhöfe, die für planmäßige 
Überholungen zugelassen sind, sind in 
der SbV Teil B Abschnitt I aufgeführt. 
 

 
Verkehren von Sonderzügen  und Ausfall von Zügen 

Zu FV-NE § 25 (1) 
 

Für Sonderzüge werden gesonderte Fahrpläne erstellt, sofern nicht der Fahrplan 
eines geeigneten Regelzuges als Vergleichsplan oder eine Vergleichsfahrplantrasse 
verwendet werden kann. 

 
 

Zu FV-NE § 25 (2) 
 

Das Einlegen von Sonderzügen und die Bekanntgabe des Ausfalls von Zügen 
obliegen dem örtlich zuständigen  

   Zugleiter. 
 
 

Sperren von Gleisen 
Zu FV-NE § 26 (2) 

 
      Die Anordnung einer planmäßigen Gleissperrung geschieht durch Fahrplan für  
      planmäßige Sperrfahrten, Betriebliche Anordnung oder durch Bauanordnung. Die         
●    Erklärung zum Baugleis erfolgt durch Bauanordnung, nach Antrag durch den          
●    jeweilig Technisch Berechtigten. 
●    Der Technisch Berechtigte muss namentlich benannt und ständig erreichbar sein. 

 
Der  

   Zugleiter 
  
●    darf eine Strecke auch ohne Anordnung planmäßig sperren, wenn der Technisch  
●    Berechtigte die Sperrung beantragt hat und der Zugverkehr durch die Sperrung   
      nicht beeinträchtigt wird. Er hat sich zu vergewissern, dass in der vorgesehenen   
      Sperrzeit keine Sonderzüge verkehren werden. 

 
●   Zwischen dem Technisch Berechtigten und dem 
 
   Zugleiter 
 
● ist der Zeitpunkt zu vereinbaren, zu dem sich der Technisch Berechtigte zu melden 

hat, oder zu dem er die  Strecke freizugeben hat. 
 
Bei Sperrung von Hauptgleisen auf Bahnhöfen werden die Zugangsweichen in 
abweichender Stellung verschlossen oder es werden Hilfssperren angebracht. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen für die  Sperrung der freien Strecke. 
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      Baugleise sind von allen gleisseitigen Zufahrten durch Sh 2-Scheiben abzugrenzen. 
      Die Aufstellung erfolgt durch den Technisch Berechtigten.                                        ●  
      Sofern es in der Bau- und Betriebsanweisung zugelassen ist, darf sich die  
      Abgrenzung auf den Bremswegabstand der Strecke beschränken. 
 
      Für den Einsatz von Zweiwegefahrzeugen ist die Strecke stets zu sperren und als 
      Baugleis zu erklären.                                                                                                  ●  
 
 

 
Zu FV-NE § 27 (3) 

 
Sperrfahrten werden durch Befehl Nr. 9 verständigt, wenn sich im gesperrten Gleis 
eine unbefahrbare Stelle oder Fahrzeuge befinden oder mehrere Sperrfahrten in 
das gesperrte Gleis eingelassen werden sollen und das Fahren auf Sicht 
anzuordnen ist. 
 
Weitere Sperrfahrten dürfen erst in das Gleis eingelassen werden, wenn die erste 
Sperrfahrt durch Befehl vom Verkehren der weiteren Sperrfahrt(en) verständigt 
worden sind. 
 

 
     Zu FV-NE § 27 (7) 

 
Sollen Sperrfahrten in der Einschaltstrecke einer Blinklicht- bzw. Lichtzeichenanlage 
halten, ist die Anlage mit der Ausschalttaste (AT) oder der Hilfsausschalttaste (HAT) 
auszuschalten. Ist dies nicht möglich, fahren sie zunächst bis zum Ausschaltpunkt 
am Bahnübergang und dann zur Arbeitsstelle zurück. Wird der Bahnübergang 
später befahren, ist davor zu halten und die Anlage mit der Einschalttaste (ET), der 
Hilfseinschalttaste (HET) oder durch Befahren der Auto-HET einzuschalten. Ist 
keine Hilfseinrichtung vorhanden, so ist wie beim Ausfall der Blinklicht- bzw. 
Lichtzeichenanlage zu verfahren. 
 
Für das Befahren von Einschaltpunkten einer Blinklicht- bzw. Lichtzeichenanlage 
durch Sperrfahrten ist zu beachten, dass die Wirksamkeit des Kontaktes von dem 
vorherigen Befahren eines weiteren Kontaktes abhängig sein kann. 
 
Näheres ist, sofern erforderlich, in der SbV Teil B Abschnitt III geregelt. 
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     Zu FV-NE § 27 (8) 
 

        
          Nachdem eine Sperrfahrt an der  
    Trapeztafel angehalten hat, holt sie  
    beim zuständigen Zugleiter mit 
    folgendem Wortlaut die Erlaubnis zur 
    Einfahrt in den jeweiligen Bahnhof: 
 
    „Darf Sperrfahrt ... um ... in den   
        (Uhrzeit)  
    Bahnhof ... einfahren? 
 
 

Zu FV-NE § 27 (12) 
 

Anweisungen für Fahrten zur Bedienung von Anschlüssen auf der freien Strecke  
●  enthält die „Bedienvorschrift für die Anschlussstelle des Hauptanschließers WHF 
●  GbR – Wald Holz Forst“  

 
 

Zu FV-NE § 27 (14) 
 

Das Abstellen von Fahrzeugen auf der freien Strecke ist nicht zulässig. Ausnahmen 
sind in der SbV Teil B Abschnitt I geregelt. 
 

 
Zu FV-NE § 30 (3) 

 
Fahrdienstlich werden Nebenfahrzeuge in Kleinwagen und Schwerkleinwagen 
eingeteilt. 
 
Nebenfahrzeuge mit und ohne Kraftantrieb mit weniger als 3,5 t Radlast und solche,  
die aus oder eingesetzt werden können (Zweiwegefahrzeuge), gehören zu den 
Kleinwagen. Sie werden auf freier Strecke wie Sperrfahrten, in Bahnhöfen wie 
Rangierfahrten behandelt.  
 
Mit Zug- und Stoßeinrichtungen der Regelbauart ausgerüstete Nebenfahrzeuge 
dürfen in Züge eingestellt werden, wenn es am Nebenfahrzeug angeschrieben ist 
oder aus der Anschriftentafel hervorgeht. 
 
 

Zu FV-NE § 30 (7) 
 

Das Nachfahren von Kleinwagen ist nicht zugelassen. 
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3. Zugfahrdienst 

 
 

Zu FV-NE § 31 (2) 
 

Triebfahrzeugführer und Zugführer müssen streckenkundig sein und dies schriftlich 
erklärt haben. 
Bei fehlender Streckenkenntnis ist ein streckenkundiger Triebfahrzeugführer als 
Lotse beizustellen. 
 
Als Mindestanforderung zum erstmaligen Erwerb der Streckenkenntnis gilt: 
 
Insgesamt 4 Fahrten in jeder Richtung, davon mindestens eine je Richtung bei 
Dunkelheit. 
 
Die Streckenkenntnis erlischt, wenn ein Triebfahrzeugführer die Strecke länger als 
12 Monate nicht befahren hat. 
 
Ist die Streckenkenntnis hiernach erloschen, sind innerhalb von 5 Jahren erneut 
Belehrungsfahrten – mindestens eine je Richtung – erforderlich. Über 5 Jahre ist ein 
Neuerwerb durchzuführen. 
 
Das Fahren bei Unfällen oder Betriebsstörungen ohne streckenkundigen 
Triebfahrzeugführer bzw. ohne Lotsen wird nicht zugelassen. 
 
 

Zu FV-NE § 32 (1) 
 

Vor dem Ablassen eines Zuges, dessen Länge die Länge der auf der betreffenden 
Strecke vorhandenen Kreuzungsgleise überschreitet, muss sich der zuständige 
 
    Zugleiter                                                
 
vergewissern, dass keine Kreuzung mit einem zweiten solchen Zug ansteht. 
 
Beschränkungen der Zuglängen sind in der SbV Teil B Abschnitt V aufgeführt. 
 

 
Zu FV-NE § 32 (5) 

Es dürfen höchstens 2 durch Ladung oder Steifkupplung verbundene Wagenpaare 
an den Schluss eines Güterzuges eingestellt werden. Ein Bremswagen darf jedoch 
folgen. 
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Zu FV-NE § 32 (8) 
 

Auf dem Streckenabschnitt Ilmenau - Schleusingen ist die Radsatzlast auf 18 t 
festgelegt. Die zulässige Meterlast  beträgt 6,4 t/m. Auf dem Streckenabschnitt             
Schleusingen – Themar ist die Radsatzlast auf 20 t und die Meterlast auf 8,0 t/m         
begrenzt. Einschränkungen sind ggf. in Teil B Abschnitt VI aufgeführt. 
 

 
Zu FV-NE § 34 (2) 

 
Regelungen für das Schieben von Zügen sind ggf. in der SbV Teil B I festgelegt. 

 
 

Zu FV-NE § 34 (4) 
 

Bei geschobenen Kleinwagenfahrten darf auf die Besetzung des vordersten 
Fahrzeugs verzichtet werden, wenn der Kleinwagenführer den Fahrweg mit seinen 
Signalen übersehen kann. 

 
 

Zu FV-NE § 35 (2) 
 

● Nachgeschoben werden darf zwischen Bf Ilmenau und Bf Rennsteig und zwischen Bf 
● Themar und Bf Rennsteig. 

 
   

Zu FV-NE § 35 (3) 
 
Nachschiebende Triebfahrzeuge sind stets mit dem Zug zu kuppeln. 

 
 

Zu FV-NE § 35 (7) u. (9) 
 

● bleibt offen 
 

Zu FV-NE § 36 (1) 
 

●   Zweiwegefahrzeuge und Kleinwagen müssen mit Mobiltelefon ausgerüstet sein.  
●   Die Rufnummern sind dem Zugleiter vor Fahrtbeginn bekannt zugeben. 

 
Zu FV-NE § 36 (2) 

 
Bei Fahrten mit Nebenfahrzeugen, die auf die freie Strecke übergehen, müssen 
mitgeführte Hänger eine wirksame Bremse haben und an die Hauptluftleitung 
angeschlossen sein.  
Das ordnungsgemäße Wirken der Bremsen ist durch eine Bremsprobe nach der  
Anlage 23 der FV-NE festzustellen. Für die Durchführung der Bremsprobe ist der 
Nebenfahrzeugführer verantwortlich. 
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Zu FV-NE § 38 (1) 
 

     Anstatt des Fahrtberichts wird das 
 „Fernsprechbuch für  
Zuglaufmeldungen“ geführt.                   ● 

 
 

Zu FV-NE § 38 (3) 
           

Die Fernsprechbücher für                      ● 
Zuglaufmeldungen verbleiben auf den 
Triebfahrzeugen der                        
Rennsteigbahn. Bei Lotsenleistungen ist 
es vom Lotsen mitzuführen. Diese 
Fernsprechbücher lagern im Melderaum 
der Fahrpersonale. 

 
 

Zu FV-NE § 39 (1) 
 

 Zusätzliche Bestimmungen zur Bremsausrüstung der Triebfahrzeuge und Wagen 
 enthält die „Richtlinie für den Betrieb auf der Steilstrecke Stützerbach – 

Schleusingen“ der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG. 
 
 

Zu FV-NE § 39 (4) 
 

Ist bei Güterwagen mit selbsttätiger Lastabbremsung das Gesamtgewicht des 
Wagens geringer als das angeschriebene Bremsgewicht, so ist als Bremsgewicht nur 
das Gesamtgewicht anzurechnen. 
 

 
Zu FV-NE § 40 

 
 Zusätzliche Bestimmungen zu Bremsen im Zug enthält die „Richtlinie für den Betrieb 
 auf der Steilstrecke Stützerbach – Schleusingen“ der  
 Rennsteigbahn GmbH & Co. KG. 
 

 
Zu FV-NE § 40 (3) 

 
Die Bremsstellung, in denen die Züge gefahren werden, ist im Fahrplan 
vorgeschrieben. 
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Zu FV-NE § 41 
 

 Zusätzliche Bestimmungen zur Bremsberechnung enthält die „Richtlinie für den 
Betrieb 

 auf der Steilstrecke Stützerbach – Schleusingen“ der Rennsteigbahn GmbH & Co 
KG. 

 
Zu FV-NE § 41 (1) 

 
Die für die einzelnen Strecken gültigen Bremswege sind in der SbV Teil B     
Abschnitt IV (VzG) genannt. 
 

Zu FV-NE § 42 
 

 Zusätzliche Bestimmungen zur Bremsprobe und zum Prüfen der Handbremse 
enthalten die „Richtlinie für den Betrieb auf der Steilstrecke Stützerbach – 
Schleusingen“ der Rennsteigbahn GmbH & Co. KG. 

 
 

Zu FV-NE § 44 (5) 
 

An haltzeigenden oder gestörten Signalen mit weiß – rot – weißem Mastschild dürfen 
Züge nur auf schriftlichen Befehl oder, soweit vorhanden, auf Ersatzsignal 
vorbeifahren. 
 

 
Zu FV-NE § 45 (1) 

 
Die zulässigen Streckengeschwindigkeiten sind in der SbV Teil B Abschnitt IV (VzG) 
genannt. 

 
 

Zu FV-NE § 45 (2) 
 

Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen werden dem Zugpersonal außer 
durch Langsamfahrsignale durch La-Verzeichnis bekanntgegeben. 
 
Müssen Langsamfahrstellen unvorhergesehen eingerichtet werden, erhalten die 
Züge  bis zur Herausgabe des La-Verzeichnisses durch Befehl Nr. 9 die Weisung zur              
Langsamfahrt und den Grund. Konnten noch keine Langsamfahrtsignale aufgestellt       
werden, wird im Befehl 10 zusätzlich vermerkt „Lf - Signale fehlen“.                                
 
Zur übersichtlichen Darstellung aller durch Betriebliche Anordnung oder 
Bauanordnung bekannt gegebenen vorübergehend eingerichteten 
Langsamfahrstellen von längerer Dauer  erhalten Zug- und Triebfahrzeugführer 
wöchentlich das „ Verzeichnis der vorübergehend eingerichteten Langsamfahrstellen 
(La)“. Über Aufbau und Behandlung geben die Vorbemerkungen Aufschluss. 
 
Das Verzeichnis der vorübergehend eingerichteten  Langsamfahrstellen wird im  
Regelfall über die Betriebsleitung der Eisenbahnverkehrsunternehmen den 
Triebfahrzeugführern zugänglich gemacht.  



Rennsteigbahn GmbH & Co. KG 
SbV Teil A 

SbV Teil A  FV-NE  
B 2   

25 

 
Zu FV-NE § 45 (4h) 

 
Vor einem befahrbaren, baulich nicht gesicherten, Schienenbruch ist zu halten. Die 
Bruchstelle darf dann unter Beobachtung eines Betriebsbediensteten mit 
Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Die Züge erhalten Befehl Nr. 9. 
  
Verantwortlich für die Verständigung des Zuges ist der Fahrdienstleiter bzw. 
Zugleiter, der die Fahrt zur Bruchstelle zulässt. 
 
Im Übrigen ist nach dem Merkblatt für die Behandlung von Schienenbrüchen (SbV 
Teil A IV d) zu verfahren. 
 

 
ZU FV-NE § 45 (7) 

 
Die Bedingungen für Probefahrten werden im Einzelfall in einer Betrieblichen 
Anordnung festgelegt. 
 

 
Zu FV-NE § 47 (6) 

 
Für die Anzahl der anzuziehenden Hand- und Feststellbremsen gelten die Angaben 
in der SbV Teil B Abschnitt VII. 
 

 
Zu FV-NE § 47 (8) 

 
Kann ein auf freier Strecke liegengebliebener Zug  nicht aus eigener Kraft 
weiterfahren oder müssen Zugteile zurückgelassen werden, ist das Gleis zu sperren. 
 
Die Räumung des gesperrten Gleises wird nach Hereinholen des Zuges oder der 
Zugteile durch die Meldung über die Beendigung aller Sperrfahrten festgestellt. 
Wurde ein Zug in mehreren Teilen hereingeholt, ist außerdem durch einen Vergleich 
mit der Wagenliste  festzustellen, dass keine Fahrzeuge zurückgelassen wurden. 
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4. Rangierdienst 

 
Zu FV-NE § 51 (2) 

 
Das Bewegen von Nebenfahrzeugen gemäß FV-NE § 30 (2) zählt ebenfalls zu den 
Rangierfahrten. 
 

 
Zu FV-NE § 58 (3) 

 
Stellen bzw. Gleise mit einer stärkeren Neigung als 2,5 Promille sind in der SbV Teil 
B Abschnitt VII aufgeführt. Dort ist auch die Art der Festlegung bestimmt. 
 
 

Zu FV-NE § 58 (5) 
 

(bleibt frei) 
 
 

Zu FV-NE § 59 (2) 
 

     Das Rangieren über die Rangierhalt- 
    tafel, wo keine vorhanden ist, über  
    die Einfahrweiche hinaus, ist nur mit 
●    mündlichen Auftrag des Zugleiters 
    erlaubt 
 
 

Zu FV-NE § 60 (2) 
 

Der Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt ohne Halt ist verboten.                       
 
 
 

Zu FV-NE Anlage 13 (17) 
 

(bleibt frei) 
 
 
 

Zu FV-NE Anlage 17 (9) 
 

Einschränkungen im Lichtraumprofil sind im Teil B Abschnitt VIII der SbV 
verzeichnet. 
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Zu FV-NE Anlage 9 

 
Einzelheiten für den Funkbetrieb der Rennsteigbahn GmbH & Co KG sind in der DA 
Kommunikation (SbV Teil A IV a) bekannt gegeben. 
 
 

Zu FV-NE Anlage 13 (17) 
 

(bleibt frei) 
 
 
 

Zu FV-NE Anlage 17 (9) 
 

Einschränkungen im Lichtraumprofil sind im Teil B Abschnitt VIII der SbV verzeichnet. 
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-bleibt frei- 
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II. Zusätzliche Bestimmungen zum Signalbuch (SB)  (DV 301) 
 
1. Allgemeines 

 
Zusätzliche örtliche Bestimmungen zum Signalbuch sind in der SbV Teil B Abschnitt I 
unter „Bestimmungen zum Signalbuch“ aufgeführt. 
 
 

Zu SB § 1 (11) ● 
 

Die Vorbeifahrt an Halt zeigenden oder gestörten, mit weiß – rot  - weißem 
Mastschild  gekennzeichneten Lichthauptsignalen erfolgt im Geltungsbereich der FV-
NE auf Ersatzsignal oder auf schriftlichen Befehl Nr. 2 (gemäß FV-NE Anlage 10 zu 
§ 9 (1)). 
 
 
 

Zu SB § 1 (13b) 
 

Die Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden, mit weißen Mastschild mit zwei schwarzen 
Punkten erfolgt im Geltungsbereich der FV-NE auf schriftlichen Befehl Nr. 2 (gemäß 
FV-NE Anlage 10 zu § 9 (1)). 
 
 
2. Langsamfahrsignale 

 
Zu SB § 22 (3) 

 
Das Signal Lf 4 darf im Geltungsbereich der FV-NE in einem geringeren Abstand als 
dem Bremswegabstand der Strecke vor dem Signal Lf 5 aufgestellt werden, wenn die 
Geschwindigkeit vor einem Bahnübergang herabgesetzt werden muss. Der Abstand 
entspricht, gemäss § 8 (10) der BÜV NE, dem für das Abbremsen auf die ermäßigte 
Geschwindigkeit erforderlichen Weg. 
 
Im Geltungsbereich der FV-NE werden dauernde Langsamfahrstellen vor 
Bahnübergängen durch Signale Lf 4 und Lf 5 gemäss DV 301 signalisiert. In der SbV 
Teil B IV (VzG) ist bei den betreffenden Langsamfahrstellen darauf hingewiesen. 
 
 
3. Rangiersignale 

 
 
Bleibt offen 
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4. Signale an Zügen 

 
 

Zu SB § 45 (2) 
 

Das Nachtzeichen des Signals Zg 1 ist bei allen Zügen auch am Tage anzuwenden. 
 
 

Zu SB § 46 (6) 
 

bleibt offen 
 
 
5. Signale an Bahnübergängen 
 
 
bleibt offen 
 
 
6. Signale des Triebfahrzeugführers 
 
bleibt offen 
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III. Zusätzliche Bestimmungen für sonstige Betriebsvorschriften 
 
a) Zusätzliche Bestimmungen zur SIG-VB-NE 
 

Zu SIG-VB-NE § 10 (7) 
 

Aufzeichnungen über Arbeiten und Unregelmäßigkeiten werden in einem Arbeits- 
und Störungsbuch gemäß DS 482 der DB AG geführt.                                               ● 
 
 

Zu SIG-VB-NE § 10 (7) 
 

Störungen an Signalanlagen sind bei Offenbarwerden unverzüglich an den 
zuständigen Fahrdienstleiter bzw. Zugleiter zu melden. 
Der Fahrdienstleiter bzw. Zugleiter meldet die Störung an den örtlichen Betriebsleiter.  
 
Über Eingang und Weiterleitung der Meldungen führt der Fahrdienstleiter bzw. 
Zugleiter Aufschreibungen.  
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IV a. Dienstanweisung Kommunikation 
 

1. Allgemeines 
 

§ Für die Bedienung der Zuglauffernsprecher auf Strecken der 
Rennsteigbahn GmbH und Co KG gelten die Bestimmungen der 
Richtlinie 481 der DB AG „Telekommunikationsanlagen im Bahnbetrieb 
bedienen“. 

§ Es gilt ferner die Anlage 9 zur FV-NE „Richtlinien für den 
Funksprechverkehr“. 

 
2. Zugelassene Kommunikationsmittel 

 
§ Zuglauffernsprecher – für alle Zuglaufmeldungen und Nothaltaufträge 

                 ▪    Mobiltelefon              – für Nothaltaufträge, Zuglaufmeldungen bei          
   Ausfall der Zuglauffernsprecher, Sonstige       
   Gespräche mit dem Zugleiter bei Stillstand   

                                                            des Zuges, der Sperrfahrt oder Rangierfahrt 
 

 
3. Nothaltaufträge 

 
§ Nothaltaufträge gehen allen anderen Gesprächen vor. Ein 

Nothaltauftrag ist bei einer drohenden Gefahr der Auftrag eines 
Triebfahrzeugführers, des Fahrdienstleiters, oder des Zugleiters an alle 
Triebfahrzeugführer im Zugleitbereich, sofort anzuhalten. 

§ Der Nothaltauftrag ist zu geben mit dem Wortlaut: „ Betriebsgefahr! Alle 
Züge zwischen .... (Betriebsstelle) und ..... sofort anhalten! Ich 
wiederhole: Betriebsgefahr! Alle Züge zwischen .... (Betriebsstelle) und 
.... sofort anhalten! Hier Zug .... (Nr.) bzw. Fahrdienst-/Zugleiter .... 
(Ort). 
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IV b. Besondere Bestimmungen für den elektrischen 

Bahnbetrieb 
 

1. Allgemeines, Gefahren und Schutzmaßnahmen an 
elektrischen Anlagen und Fahrzeugen 

 
(1) Beim elektrischen Bahnbetrieb ist wegen der vom elektrischen Strom 

ausgehenden Gefahr erhöhte Vorsicht geboten. Die für den Betrieb 
und die Instandhaltung der Anlagen der Bahnversorgung 
(Versorgungsleitungen, Unterwerke, Schaltanlagen, Oberleitung usw.) 
und der elektrischen Triebfahrzeuge zuständigen Dienststellen oder 
Bediensteten werden vom OBl bekannt gegeben. 

 
(2) Es muss grundsätzlich angenommen werden, dass alle Leitungen von 

Anlagen des elektrischen Bahnbetriebes unter Spannung stehen, 
solange nicht einwandfrei festgestellt ist, dass alle betreffenden Teile 
abgeschaltet und bahngeerdet sind. Das gilt auch für 
Oberleitungsanlagen in Werkstätten, an Ladegleisen und 
Anschlussgleisen. 

 
(3) Jeder Betriebsbedienstete hat auf den ordnungsgemäßen Zustand der 

Anlagen für den elektrischen Bahnbetrieb, insbesondere der 
Oberleitung (z.B. lose Hänger, angerissene Trag- und Spannseile, 
durchhängende Oberleitungen, gebrochene Isolatoren und 
Blitzschutzanlagen, schiefe Masten, Verschlüsse an Schaltern), zu 
achten. Über Mängel sind die zuständigen Stellen sofort zu 
verständigen. Bei Gefahr ist das Erforderliche für die Sperrung des 
Gleises und das Herbeiholen von Hilfe zu veranlassen. 

 
(4) Elektrische Triebfahrzeuge dürfen mit angelegten Stromabnehmern nur 

dann in einen Gleisabschnitt eingelassen werden, wenn die 
Oberleitung unter Spannung steht (s. aber (6)). Für den Bereich des 
Durchrutschweges darf die Oberleitung jedoch abgeschaltet sein. 
Gleise, deren Oberleitung abgeschaltet oder –ohne den Regellichtraum 
einzuschränken- gestört ist, sind nicht zu sperren. Es ist das 
Merkschild „Gleis für Fahrzeuge mit gehobenen Stromabnehmer nicht 
befahrbar“ an der Fernmeldeanlage anzubringen. Sollen Züge oder 
Rangierfahrten in ein solches Gleis eingelassen werden, so hat sich 
der Fahrdienstleiter vorher zu vergewissern, dass sie nicht von 
elektrischen Triebfahrzeugen mit angelegten Stromabnehmern 
befördert werden. 

 
(5) Elektrische Triebfahrzeuge dürfen in Gleise mit spannungslosen 

Oberleitungsabschnitten oder Oberleitungsabschnitten mit anderen 
Spannungen oder Stromsystemen nur eingelassen werden, wenn der 
Triebfahrzeugführer darüber z.B. durch Örtliche Richtlinie, Signale, 
Betriebsanweisungen, Befehle, unterrichtet ist und angewiesen wurde, 
den Stromabnehmer zu senken. Der Triebfahrzeugführer darf in einen 
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solchen Abschnitt nur einfahren, wenn er diesen mit Schwung 
durchfahren oder an der vorgesehenen Stelle anhalten kann. 

 
 
 
 

2. Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen und 
elektrischen Fahrzeugen 

 
(1) Das Berühren unter Spannung stehender Teile (auch mit langen 

Gegenständen, Wasserstrahl usw.) ist lebensgefährlich. An 
spannungsführenden Teilen darf deshalb nur im spannungsfreien 
Zustand – z.B. unter Anwendung geeigneter spannungsisolierender 
Einrichtungen – gearbeitet werden. 
 

(2) Die vor und während des Arbeitens an elektrischen Teile 
durchzuführenden Maßnahmen, z.B. das Abschalten und Bahnerden 
von Oberleitungsanlagen oder Anlagenteilen, sind gemäß der DB-
Richtlinie 462 „Betrieb des Oberleitungsnetzes“ durchzuführen. 
Elektrische Fahrzeugkupplungen dürfen nur in spannungslosen 
Zustand gekuppelt und entkuppelt werden; bei elektrischen 
Triebfahrzeugen muss der Stromabnehmer gesenkt sein. 
 

(3) Bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender, der Berührung 
zugänglicher Teile der Oberleitung oder anderer spannungsführender 
Anlagen ist von diesen Teilen auch mit Geräten und Werkzeugen nach 
allen Richtungen ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 
(4) Auf Gleisen mit Oberleitungen dürfen ohne vorherige Abschaltung und 

Bahnerdung, hochgelegene Teile von Fahrzeugen nicht bestiegen 
werden. 

 
 

3. Maßnahmen bei Gefahren und bei Unfällen 
 
  (1) Werden betriebsgefährdende Zustände an der Oberleitung oder an  

elektrischen Triebfahrzeugen festgestellt, so sind die zuständigen 
Stellen unverzüglich zu unterrichten. Es ist dafür zu sorgen, dass die 
Oberleitung – soweit notwendig möglichst  bald abgeschaltet wird; bis 
dahin sind Personen vor der Annäherung an spannungsführende Teile 
zu warnen. Herabhängende Oberleitungsteile dürfen nicht berührt 
werden. Menschen und Tiere sind fernzuhalten. 

 
  (2) Feuerlöscharbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen und elektrischer  

Fahrzeuge dürfen nur mit dafür geeigneten Spezialfeuerlöschern oder 
nach Abschaltung der spannungsführenden Teile durchgeführt werden. 
Kann nicht abgeschaltet werden, so darf im Notfall mit Wasser gelöscht 
werden, wobei elektrische, besonders spannungsführende Teile nicht 
unmittelbar angespritzt werden dürfen. 
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(3) Bei einer den Erdboden berührenden elektrischen Leitung führt auch    
das Erdreich um den Berührungspunkt gefährliche Spannung 
(Schrittspannung). Das Erdreich im Umkreis von etwa 10 m darf daher 
so lange nicht berührt oder betreten werden, bis die 
spannungsführende Leitung abgeschaltet und geerdet ist. 

 
  (4) Steht bei Unfällen durch den elektrischen Strom ein Verunglückter noch  

mit spannungsführenden Teilen in Verbindung, ist die Spannung 
unverzüglich abzuschalten und bahnzuerden.  
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IV c.  Dienstanweisung Fahrplanbearbeitung 
 

1. Allgemeines 
 
(1) Die Dienstanweisung Fahrplanbearbeitung regelt die Zuteilung von 

Zugnummern im Netz der Rennsteigbahn GmbH & Co KG und die bei der 
Konstruktion des Fahrplans einzuhaltenden Regelmäßigkeiten. 

 
(2) Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen 

• Reisezügen und  
• Güterzügen 

 
 sowie 
 

• Regelzügen: Züge, die an bestimmten, durch den Fahrplan festgelegten 
Verkehrstagen verkehren; 

• Bedarfszügen: Züge mit festen Fahrplan, die jedoch nur nach Bedarf 
verkehren; 

• Sonderzüge: Züge, die kurzfristig auf besondere Anforderung eingelegt 
werden. 

 
(3) Die Fahrpläne für Regelzüge und Bedarfszüge sind in  Buchfahrplanheften  
 zusammengestellt. Für Sonderzüge werden gesonderte Blattfahrpläne erstellt,  
 sofern sie nicht auf Vergleichsfahrplantrassen verkehren. 
 
(4) Vergleichsfahrplantrassen sind Fahrpläne mit standardisierten Merkmalen,  
 denen bei Bedarf Sonderzüge zugewiesen werden können. 
 
 

2. Zuggattungen 
 
(1) Hauptgattungskennzeichen 
 
Zug  Merkmale Anwendung z. B. 
D Schnellzug Fernreisezug mit wenigen Verkehrshalten Touristische Fernzüge 

E Eilzug Reisezug, hält nicht überall Züge im ÖPNV mit wenigen 
Halten 

P Personenzug Reisezug mit Halt an allen Zugangsstellen Züge im ÖPNV 

Ng Nahgüterzug Regionaler Güterzug Bedienungsfahrten zu 
Unterwegsbahnhöfen 

Üg Übergabezug Regionaler Güterzug Bedienungsfahrt zu 
Anschlussstellen 

Ne Naheilgüterzug Regionaler Güterzug ohne Bedienung von 
Unterwegshalten 

Güterzüge in festen 
Relationen 

Dst Dienstzug Innerbetrieblicher Verkehr Innerbetriebliche Fahrten – 
Arbeitszug 

Dsts Dienstzug 
zu Sonderzwecken 

Innerbetrieblicher Verkehr Züge für Ausbildungszwecke 

Sp Sperrfahrt Fahrten in gesperrten Streckenabschnitten  

Lr Leerreisezug Reisezüge ohne Fahrgastbeförderung  
Lz Lokzug Einzeln fahrende Triebfahrzeuge  
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(2) Nebengattungskennzeichen 
 
Kennzeichen Anwendung 
B (nach Zugnummer) Bedarfszug 
 
 

3. Zugnummern 
 

       
● 
 
 
● 
 

 
 
Des Weiteren gilt für die Zuweisung der Zugnummern: 
 
(1) Verkehren Üg zwischen bestimmten Betriebsstellen als Sperrfahrt, behalten sie   

ihre Zugnummer. Die Zuweisung einer Sperrfahrtnummer erfolgt in diesem Fall 
nicht. 

 
(2) Züge, die an bestimmten Tagen zu abweichenden Zeiten verkehren, müssen   
      eine eigene Zugnummer erhalten. 
 
(3) Gerade Zugnummern sind zuzuweisen: 
 Zügen der West-Ost-Richtung 
 Zügen der Süd-Nord-Richtung 
 
 

4. Fahrplankonstruktion 
 
Beim Kreuzen von Zügen ist sicherzustellen, dass die Abfahrt von Zügen, die bei der 
Ausfahrt nicht gesicherte Bahnsteigzugänge befahren müssen, mindestens 1 min 
nach der Abfahrtszeit des kreuzenden Zuges liegt. 
 
 

Zugart Zuggattung Merkmal Nummern 
Reisezug P, E ÖPNV 200 – 799 
Reisezug P, E Regelzug, Sonderverkehre 

Regelzug, Saisonverkehre 
900 – 999 
800 – 899 

Reisezug D Regelzug 
Sonderzug 

100 – 149 
150 – 199 

Güterzug Ng Regelzug 
Bedarfszug 
Sonderzug 

6000 – 6499 
6500 – 6699 
6700 – 6999 

Güterzug Ne Regelzug 
Bedarfszug 
Sonderzug 

7000 – 7199 
7500 – 7699 
7700 – 7999  

Güterzug Üg Regelzug 
Bedarfszug 
Sonderzug 

8000 – 8399 
8500 – 8699 
8700 – 8999 

Dienstzug Dst  9000 – 9299 
Dienstzug Dsts  9300 – 9399 
Sperrfahrt Sp  9600 – 9999 
Leerreisezug Lr  9400 – 9499 
Lokzug Lz  9500 – 9599 
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5. Bekanntgabe des Einlegens und des Ausfalls von Zügen 
 
(1) Der Ausfall von Regelzügen sowie das Verkehren von Sonderzügen wird den 

beteiligten Betriebsstellen durch „Anordnung über den Zugverkehr“ (Anlage 1) 
mitgeteilt. 

 
(2) Das Verkehren von Bedarfszügen bedarf keiner gesonderten schriftlichen  
 Anordnung. 
 
(3) Verkehren Sonderzüge auf Vergleichstrassen, wird dies den beteiligten Stellen  
 unter Nennung der Nummer der Fahrplantrasse und der Abfahrtszeit mitgeteilt. 
 
(4) Für die Bekanntgabe eines Fahrplans an das Zugpersonal in allen Fällen, in  

 denen keine anderen Fahrplanunterlagen zur Verfügung stehen, wird der 
Vordruck „Blattfahrplan“ verwendet. Der Vordruck ist nach der Anleitung in 
Anlage 2 auszufüllen und darf dem Zugpersonal auch fernmündlich diktiert 
werden, wenn der Zug gemäß einem Vergleichsfahrplan fährt, der dem 
Zugpersonal vorliegen muss.  
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           Anlage 1 
 
Rennsteigbahn GmbH & Co KG 
 
 
 

Anordnung über den Zugverkehr 
 
Nr. __________ 
 
 

 
 
 
 
 

vom      _________________________ 
für den _________________________ (Verkehrstag) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         
         
         
   neu      
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Betriebsstellen: _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________ 
                                  _________________________________________________                 
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           Anlage 2 
 
 
Fahrplan für ________________________________ 
 
von _______________________nach __________________________ 
 
Tfz _________________         Last __________ t   Mbr _____________ 
 
Fährt nach Vergleichsfahrplan __________________ 
 

1 2 3a 3b 4 5 6 7 
Zulässige 

Geschwindigkeit 
 

ab km         km/h 

Betriebsstellen 
 

Name Betriebsstelle        Lage in  
    ZF Kanalgruppe            km                            

 
Ankunft 

 
Abfahrt 

 
Zuglauf- 
meldung 

Weitere Anordnungen: 
Kreuzung, Überholung, 

Halt vor So 5, 
Einfahrt in Gleis Nr. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

       

 
Bahnhof _________________________ den _____________________ 
 
 
__________________________________ ______________________________ 
             Zugführer            Zugleiter 
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         noch Anlage 2 
  
Anleitung zum Ausfertigen des Blattfahrplans 
 

(1) Mit dem Vordruck Blattfahrplan wird der Fahrplan eines Zuges dem 
Zugpersonal bekannt gegeben, wenn keine anderen Fahrplanunterlagen zur 
Verfügung stehen. Die Übermittlung an das Zugpersonal erfolgt durch 
Aushändigung durch den Fahrdienstleiter bzw. Zugleiter oder fernmündlich. 

 
(2) Der Vordruck wird am Zuganfangs- oder Weiterleitungsbahnhof ausgefertigt. 

Die Ausfertigung erfolgt zweifach im Durchschreibeverfahren bei Übergabe 
an das Zugpersonal. Die Durchschrift verbleibt bei der ausfertigenden Stelle ● 
Das Diktieren des Fahrplans mittels Zuglauffernsprecher oder Mobiltelefon   ● 

  ist  zulässig. Für die fernmündliche Übermittlung gelten die Grundsätze für  
      die Übermittlung schriftlicher Befehle gemäß § 9 FV-NE. 
 
(3) Im Vordruck sind mindestens die Angaben im Fahrplankopf, die Abfahrtszeit 

vom Zuganfangs- oder Weiterleitungsbahnhof sowie im Zugleitbetrieb die 
Angaben über Zuglaufmeldungen, Zugkreuzungen, Überholungen, Halt vor 
So 5 in den Spalten 6 und 7 auszufüllen. 

 
(4) Auf das Ausfüllen der Spalten 1 und 2 kann verzichtet werden, wenn der Zug 

gemäß bekannten Vergleichsfahrplan verkehrt. Müssen die Spalten 1 und 2 
ausgefüllt werden, sind alle den Zug betreffenden Geschwindigkeitswechsel 
und die zulässigen Geschwindigkeiten einzutragen. 

 
(5) In Spalte 3 a und b sind alle Betriebsstellen einzutragen, an denen Verkehrs- 

oder Betriebshalte stattfinden, an denen BÜSA einzuschalten sind. Verkehrt 
der Zug nach einem bekannten Vergleichsfahrplan, genügt die Eintragung 
des Zuganfangs- oder Weiterleitungsbahnhofs. 

 
(6) In den Spalten 4 und 5 sind die den Betriebsstellen in Spalte 3 zugehörigen 

An- und Abfahrtszeiten einzutragen. Ist für das Einschalten der BÜSA zu 
halten, ist in Spalte 4 „Halt“ einzutragen. 

 
(7) Wird der Fahrplan ausgehändigt, ist der Empfang des Originals auf der 

Durchschrift zu quittieren. 



Rennsteigbahn GmbH & Co KG 
SbV Teil A 

SbV Teil A Schienenbruch  40 

 
IV d.  Merkblatt für die Behandlung von Schienenbrüchen 
 
1. Ob ein Schienenbruch befahrbar oder unbefahrbar ist, dürfen entscheiden:  

a) bei Gleisen in Tunneln und auf Brücken der OBl. 
b) bei allen anderen Gleisen und Weichen alle Eisenbahnbetriebsbeamten im 

Sinne der EBO. 
 
2. Ein Schienenbruch gilt als unbefahrbar, wenn 

a) auch beim Befahren mit Schrittgeschwindigkeit eine Entgleisung zu befürchten   
ist. Das ist in der Regel dann anzunehmen, wenn außerhalb der 
Laschenkammer Teile des Schienenkopfes herausgebrochen sind oder dies 
beim Befahren zu befürchten ist. 

b) auf Brücken und in Tunneln aufgrund beengter örtlicher Verhältnisse eine  
     Beobachtung des Schienenbruchs während des Befahrens nicht möglich ist. 
 

3. Ein befahrbarer Schienenbruch darf nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren 
werden, bis er baulich für eine höhere Geschwindigkeit hergerichtet und die 
Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit gesichert ist. 
In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist außerdem zur Vermeidung von 
Signalstörungen die Schienenunterbrechung durch einen Notleiter zu 
überbrücken. 
 

4. Die häufigsten Arten von Schienenbrüchen sind in dem nachstehenden Merkblatt 
dargestellt. 

 
5. Art – befahrbar oder unbefahrbar – und die Lage des Schienenbruchs sind 

unverzüglich dem zuständigen Fahrdienstleiter oder Zugleiter zu melden. Dessen 
Weisungen sind abzuwarten. 

 
6. Die Bruchstelle ist unverzüglich nach beiden Richtungen durch Sh 2 – Scheiben 

abzuriegeln. 
 
7. Ist der Schienenbruch befahrbar, so bleibt der meldende Bedienstete so lange an 

der Bruchstelle, wie es vom zuständigen Fahrdienst- oder Zugleiter angeordnet 
ist, in der Regel so lange, bis eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet ist. 

 
8. Der Bedienstete an der Bruchstelle muss 

a) Fahrzeuge stellen und die Fahrzeugführer über die Bruchstelle unterrichten, 
bis ihm der zuständige Fahrdienst- bzw. Zugleiter meldet, dass alle weiteren 
Fahrten durch schriftlichen Befehl unterrichtet werden. 

b) den Schienenbruch während des Befahrens beobachten und nötigenfalls 
Haltsignal geben. 

 
9. Wird ein Schienenbruch gemeldet, veranlasst der zuständige Fahrdienst- oder  
      Zugleiter  

a) bei einem unbefahrbaren Schienenbruch die Sperrung des Gleises sowie das   
Anhalten und die Verständigung der auf die Bruchstelle zufahrenden 
Fahrzeuge. 

b) bei einem befahrbaren, aber baulich noch nicht gesicherten Schienenbruch, 
die Beobachtung der Bruchstelle beim Befahren und die Verständigung der 
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Triebfahrzeugführer, die Bruchstelle nur mit Schrittgeschwindigkeit zu 
befahren. 

c) bei einem baulich gesicherten Schienenbruch die Verständigung der 
Triebfahrzeugführer über die zugelassene Geschwindigkeit. 

d) die Verständigung der Bahnmeisterei, um die Beseitigung des 
Schienenbruchs zu veranlassen.    

 
10. Jeder Schienenbruch ist bis zur Beseitigung baulich zu sichern. Beispiele enthält 

das nachstehende Merkblatt. 
 
11. Wenn zur Beseitigung des Schienenbruchs ein Passstück eingeschweißt werden    

muss, so sollen die Passstücke in den Schwellenfeldern liegen. Das Passstück 
muss mindestens 2 m lang sein.  
 

12. In durchgehend geschweißten Gleisen und Weichen sind bei Schienenbrüchen   
      beiderseits der Bruchstelle in je 5 m Entfernung je 10 Wanderklemmen auf Druck 

anzubringen. Schweißungen zu Beseitigung von Schienenbrüchen sind als 
Schlussschweißungen auszuführen.  

 
13. Die Geschwindigkeit, mit der ein gesicherter oder durch Einbau von Passstücken 

behelfsmäßig hergerichteter Schienenbruch befahren werden darf, bestimmt der 
zuständige Bahnmeister oder eine befugte Aufsichtsperson unter 
Berücksichtigung der Art, Lage und Sicherung des Bruchs und unter Beachtung 
der Hinweise im nachstehenden Merkblatt. 
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1 2 3 4 
 
 

Lfd 
Nr. 

 
 

 
 

Darstellung des  
Schienenbruches 

 
 

Gleis der  
freien Strecke 

und in Bahnhöfen 

 
 

Gleise  
auf Brücken 
und Tunneln 

 
 
 
1 
 
 

 

 

 befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

     befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

 
 

1a 
 

 

 

 

befahrbar mit höchstens 
20 km/h 

     befahrbar mit 
höchstens 20 km/h 

 
 
2 
 
 
 

 

 

befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

     befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

 
 

2a 
 
 
 

 

 

befahrbar mit höchstens 
20 km/h 

     mit höchstens 
     20 km/h 

 
 
3 
 
 
 

 

 

unbefahrbar       unbefahrbar 
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1 2 3 4 

 
 
Lfd 
Nr. 
 

 
 

Darstellung des  
Schienenbruches 

 
Gleis der  

freien Strecke 
und in Bahnhöfen 

 
Gleise  

auf Brücken 
und Tunneln 

 
 
 

3a 
 
 

 

   x ) Bis 25 cm Bruchlücke 
befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

     Über 25 cm Bruchlücke 
unbefahrbar 

    unbefahrbar 

 
 
 

3b 
 

  

     befahrbar im   
Außenstrang von Bogen 
mit r unter 500m bis 
höchstens 50 km/h 
sonst mit voller 
Geschwindigkeit 

befahrbar im 
Außenstrang von 
Bogen mit r unter 500m 
bis höchstens 50 km/h 
sonst mit voller 
Geschwindigkeit 

 
 
 
4 
1) 
 

 

     befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

      unbefahrbar 

 
 
5 
1) 
  

befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

unbefahrbar 

 
 
6 
1) 
 

 

     unbefahrbar     unbefahrbar 

 
 
7 
1) 
  

    unbefahrbar     unbefahrbar 

 
 
8 
1) 
 

 

     befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

     befahrbar mit 
Schrittgeschwindigkeit 
und Bewachung 

 
1) Nr.4 bis 8 Paßschiene einbauen oder Schienen auswechseln 
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IV e) Merkblatt für die Aufnahme des Fahrbetriebes nach      

Betriebsruhe 
 
 
1) Betriebsruhe größer als 24 Stunden 

 
Wird der Eisenbahnbetrieb nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 
24 Stunden wieder aufgenommen, ist die Befahrbarkeit der Strecke durch 
eine Sperrfahrt mit dem SKL 25 oder einer Zugfahrt zu überprüfen. 

 
Der Zugleiter beauftragt die Sperrfahrt oder den Zug mit Befehl 9.1. 
 
Dabei ist eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und Fahren auf Sicht 
vorzuschreiben. 
 
Das Ergebnis der Überprüfung ist auf allen Zuglaufmeldestellen sofort an 
den Zugleiter zu melden. 
 
Die beteiligten Betriebsbediensteten achten auf Besonderheiten am Gleis 
und der Strecke, wie z.B. Gefährdung durch Bäume, fehlende Signale, 
Vandalismusschäden an Einrichtungen der Rennsteigbahn GmbH &Co KG 
sowie die Beschaffenheit der Bü. 
 
Nach einer Unwetterwarnung ist die Überprüfungsfahrt als Sperrfahrt nur 
mit dem SKL oder einem Tfz durchzuführen.  
 
 

2) Betriebsruhe kleiner als 24 Stunden 
 
Nach einer Unwetterwarnung ist eine Überprüfungsfahrt nach Abschnitt 1 
durchzuführen. 
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